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RS OGH 1952/4/16 3Ob182/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1952

Norm

AußStrG §97 A2

EO §387 ff

Rechtssatz

Solange der Erbrechtsstreit nicht entschieden ist, kann keiner der Erbprätendenten den ruhenden Nachlaß für sich zur

Geltendmachung von Rechten gegenüber anderen Erwerbern in Anspruch nehmen; es besteht solange kein Anspruch

des ruhenden Nachlasses auf Einbeziehung eines Vermögensteiles eines Erbprätendenten, dessen Erwerb vom

Erblasser durch die anderen angefochten wird.
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